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Vorbemerkung: 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Ordnungstext durchgängig alle Personen, Funktionen 
und Amtsträgerbezeichnungen in der männlichen Form gefasst. Soweit die männliche Form 
gewählt wird, werden damit sowohl weibliche wie männliche Personen, sowie Funktions- und 
Amtsträger, angesprochen. 
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§ 1. Allgemeines 
 
Nachfolgende Beiträge werden vom "Squash-Racket-Club Duisburg 1993 
e.V.“ (abgekürzt SRC) erhoben und entsprechend der Satzung des SRC vom 
bekannten Girokonto der Mitglieder per SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 

 

§ 2. Termine 
 
Die Beiträge werden monatlich zum 15. des jeweiligen Monats eingezogen. 

 

§ 3. Beitragssätze Aktiv 

1.) Erwachsen mtl. 50,- € 
ab dem 19. Lebensjahr 

2.) Jugend mtl. 40,- € 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
 

Aktive Mitglieder können sämtliche Angebote des SRC im Rahmen der bestehenden 
Ordnungen nutzen und/oder am Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb teilnehmen, sowie 
Einzelstunden in der Squash-Arena buchen. 

 

§ 4. Beitragssätze Zusatz für aktive Mitglieder 

1.) Zusatz 1J mtl. 10,- € 
- eine Buchung im voraus 
- Einmalzahlung von 120,- Euro 
- Laufzeit 1 Jahr 
- keine automatische Verlängerung 
- Buchungszeiten Erwachsene 

ohne Einschränkung 
- Buchungszeiten Jugend, Schüler/in und Student/in 

Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr 
Sa. & So. von 10 bis 22 Uhr 
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2.) Zusatz 4W mtl. 15,- € 
- eine Buchung im voraus 
- Einmalzahlung 
- Laufzeit 4 Wochen 
- keine automatische Verlängerung 
- Buchungszeiten Erwachsene 

ohne Einschränkung 
- Buchungszeiten Jugend, Schüler/in und Student/in 

Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr 
Sa. & So. von 10 bis 22 Uhr 

 

§ 5. Beitragssatz Schnuppermitgliedschaft 

1.) Erwachsen mtl. 30,- € 
ab dem 19. Lebensjahr 

- nur für aktive Erwachsenen für einen Zeitraum von 3 Monaten 
(inkl. Zusatz „unbegrenzt Spielen“) 

- ab dem 4. Monat Übergang in die reguläre aktive Mitgliedschaft 
(ohne Zusatz „unbegrenzt Spielen“) 

- nur für aktive Erwachsene für einen Zeitraum von 3 Monaten 
- ab dem 4. Monat Eintritt in die reguläre aktive Mitgliedschaft 
- Sonderkündigungsrecht 2 Wochen zum Ende des 3. Monats 
- einmaliger Anspruch pro Person, die noch kein Mitglied im SRC war 
- Rabatte auf die Schnuppermitgliedschaft werden nicht angerechnet. 

 

§ 6. Beitragssätze Passiv 

1.) Erwachsen mtl. 11,- €  
ab dem 19. Lebensjahr 

2.) Jugend mtl. 11,- € 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 

Passive Mitglieder nutzen die sportlichen Aktivitäten des SRC nicht. 
Sie können Einzelstunden in der Squash-Arena buchen. 

 

§ 7. Beitragssätze sonstige Mitglieder 

1.) außerordentliches Mitglied beitragsfrei 

2.) Ehrenmitglieder/Ehrenvorsitzende beitragsfrei 
Sonstige Mitglieder nutzen die sportlichen Aktivitäten des SRC nicht. 
Sie können Einzelstunden in der Squash-Arena buchen.  
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§ 8. Rabatt Beitragssätze aktive Geschwisterkinder 
(ab 2 Geschwister bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) 

Summe der Einzelbeiträge minus 20% Vergünstigung. 
 

§ 9. Rabatt Beitragssätze Familien 
(Eltern + deren Kinder, die im gleichen Haushalt leben) 

Summe der Einzelbeiträge minus 20% Vergünstigung. 
 

§ 10. Rabatt Beitragssatz erwachsene/r Schüler/in (ab dem 19. Lebensjahr) 

Einzelbeitrages minus 20% Vergünstigung. 
 

§ 11. Rabatt Beitragssatz Student/Studentin (ab dem 19. Lebensjahr) 

Einzelbeitrages minus 20% Vergünstigung. 
 

§ 12. Rabatt Beitragssatz Mitglieder mit Beeinträchtigung 

Einzelbeitrages minus 20% Vergünstigung. 
 

§ 13. Begrenzung Rabatte 
 
Es kann pro Mitglied max. ein Rabatt angerechnet werden. 

 

§ 14. Wechsel Beitragssatz 
 
Ein Wechsel von der aktiven Mitgliedschaft in die passive Mitgliedschaft ist dem SRC 
mit einer Frist von vier Wochen zum 30.06. eines Kalenderjahres schriftlich mitzuteilen. 
Ein Wechsel von einer passiven Mitgliedschaft in eine aktive Mitgliedschaft ist jederzeit 
möglich. 

 

§ 15. Gültigkeit dieser Beitragsordnung  

1.) Diese Beitragsordnung wurde durch die Mitgliederversammlung des 
SRC am 08.12.2021 beschlossen. 

2.) Diese Beitragsordnung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

3.) Alle bisherigen Beitragsordnungen treten zum 01.01.2022 damit außer 
Kraft. 


